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124  Äußere Gestaltung der Hauptverhandlung 
 
(1) Die Hauptverhandlung soll im Sitzungssaal des Gerichts, nicht im Amtszimmer des Richters, 
durchgeführt werden.

(2) 1Pflicht des Staatsanwalts, des Urkundsbeamten und des Verteidigers ist es, schon vor Erscheinen des 
Gerichts ihren Platz im Sitzungssaal einzunehmen. 2Beim Eintritt des Gerichts zu Beginn der Sitzung, bei 
der Vereidigung von Zeugen und Sachverständigen und bei der Verkündung der Urteilsformel erheben sich 
sämtliche Anwesende von ihren Plätzen. 3Im Übrigen steht es allen am Prozess Beteiligten frei, ob sie bei 
der Abgabe von Erklärungen und bei Vernehmungen sitzen bleiben oder aufstehen.


